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Pressemitteilung der Deutschen Juristischen Gesellschaft für 

Tierschutzrecht e. V. vom 24.03.2020  

 

Grenzüberschreitende Tiertransporte in der aktuellen Corona-Lage 

nicht genehmigungsfähig  

 

Tiertransporte, die über deutsche Grenzen hinweg ins europäische Ausland 

sowie in Drittländer geplant sind, sind wegen der aktuell bestehenden 

Grenzschließungen nicht genehmigungsfähig und daher rechtswidrig.  

 

In der aktuellen Corona-Lage haben sich wegen der Schließung vieler 

innereuropäischer Grenzen Staus gebildet, die z. T. über 60 Kilometer lang 

sind. 

Für Tiertransporte, die eine deutsche Außengrenze passieren müssen, ist 

zurzeit für die abfertigenden Amtstierärztinnen und Amtstierärzte evident, 

dass die Tiere länger als die maximal erlaubte Zeit auf den LKW zubringen 

müssen und in dieser Zeit weder versorgt noch – wenn laktierende Tiere 

transportiert werden – abgemolken werden können. Genehmigungen 

solcher grenzüberschreitenden Transporte können daher aktuell nicht 

rechtmäßig erteilt werden, weil offensichtlich ist, dass die Vorgaben der EU-

Tiertransportverordnung nicht eingehalten werden können. Die plausible 

Darlegung, dass diese Vorgaben bis zum Bestimmungsort des Transports 

eingehalten werden, ist aber Voraussetzung für eine 

Transportgenehmigung und muss von den abfertigenden Amtstierärztinnen 

und Amtstierärzten geprüft und positiv bejaht werden.  

 

Dass die Transporte trotz allem weiterhin an den deutschen Grenzen zu 

sehen sind, zeigt, dass Transporte in rechtswidriger Weise weiterhin 
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pauschal abgefertigt werden, ohne dass die Voraussetzungen hierfür 

vorliegen.  

 

Die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. fordert die 

Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung der EU durch die deutschen 

Behörden, was konkret bedeutet, dass insbesondere in der aktuellen Lage 

grenzüberschreitende Tiertransporte nicht abgefertigt werden dürfen.  

 

___________________________________________________________ 

In der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. mit Sitz 

in Berlin setzen sich Juristen aus allen Rechtsgebieten und Berufsgruppen 

gemeinsam für eine Stärkung und Weiterentwicklung des Tierschutzrechts 

ein. 

 

Kontakt zu unserer Pressereferentin Jeannine Boatright: 

j.boatright@djgt.de oder über poststelle@djgt.de.  
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